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Einladung zur ordentlichen Gemeindeversammlung 

vom Donnerstag, 24. Mai 2018, 20.00 Uhr, Mehrzweckhalle Pfeffikon 
 
 

 

Traktanden 
 
1. Kenntnisnahme von der Gemeindestrategie 2017-2026 mit Legislaturprogramm 2016-2020 

 
2. Kenntnisnahme vom Jahresbericht 2017 des Gemeinderates 
 
3. Verwaltungsrechnung 2017 der Einwohnergemeinde Rickenbach 

 

3.1 Genehmigung der Rechnung 2017: 
 a) Laufende Rechnung 
 b) Investitionsrechnung 
 c) Bestandesrechnung 
3.2 Beschlussfassung über die Verwendung des Ertragsüberschusses der Laufenden Rechnung 
 

4. Bestimmung der externen Revisionsstelle für das Rechnungsjahr 2018 
 

5. Genehmigung der neuen Satzungen des Abwasserverbandes Oberwynental, Reinach AG 
 
6. Infos: 

a) Weiteres Vorgehen bei der Umsetzung des Rechnungsmodells HRM2 
b) Postversorgung in Rickenbach  
c) Briefkasten beim ehemaligen Gemeindehaus Pfeffikon 
 

7. Verschiedenes, Wünsche und Anregungen 
 

8. Ehrungen, Würdigung von Verdiensten: 
Verabschiedung von Toni Estermann, Menzikerstrasse 14, Rickenbach, als zurücktretendes 
Gemeinderatsmitglied, Ressort Finanzen 

 
 

 
 

Bericht des Gemeinderates 
 

Geschätzte Rickenbacherinnen und Rickenbacher 
 

Die nachstehenden Hinweise zu den Geschäften der ordentlichen Gemeindeversammlung sowie der Ver-
waltungsrechnung 2017 der Einwohnergemeinde Rickenbach geben Ihnen Einblick in die Tätigkeit des Ge-
meinderates und der Gemeindeverwaltung. Sie sind herzlich eingeladen, an der Gemeindeversammlung 
vom 24. Mai 2018 teilzunehmen. 
 
Aktenauflage 
 

Die zur Einsicht berechtigten Akten zu den genannten Sachgeschäften liegen während den Schalteröff-
nungszeiten bei der Gemeindekanzlei auf.  
Die Botschaft zu dieser Gemeindeversammlung wird in Kurzfassung in alle Haushaltungen zugestellt. Wei-
tere Exemplare können bei der Gemeindekanzlei Rickenbach bezogen werden. Die detaillierten Unterlagen 
stehen zudem auf www.rickenbach.ch (Amtliche Nachrichten) zum Download bereit. 
 
Stimmberechtigung 
 

Stimmberechtigt für diese Gemeindeversammlung sind alle stimmfähigen Schweizerinnen und Schweizer, 
die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben, nicht wegen dauernder Urteilsunfähigkeit unter umfassender Bei-
standschaft stehen oder durch eine vorsorgebeauftragte Person vertreten werden und spätestens am 5. Tag 
vor der Gemeindeversammlung ihren politischen Wohnsitz in Rickenbach geregelt haben. 
 

Rickenbach, im April 2018  Gemeinderat Rickenbach 
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Traktandum 1 
Kenntnisnahme von der Gemeindestrategie 2017 - 2026 mit  
Legislaturprogramm 2016 - 2020 
 

 
Einführung 
 
Die Gemeinde Rickenbach kennt heute verschiedene Planungsinstrumente mit unterschiedlichen Zeithori-
zonten. Neben langfristigen Leitbildern bestehen ein Legislaturprogramm sowie ein Jahresprogramm.  
Finanzpolitisch werden diese Aufgaben im Voranschlag sowie im Finanz- und Aufgabenplan abgebildet.  
Mit dem neuen Rechnungslegungsrecht für Gemeinden, das ab 2019 gilt, werden diese Vorgaben gestrafft. 
Neu sind folgende Planungsinstrumente zu erarbeiten und der Gemeindeversammlung zur Kenntnisnahme 
vorzulegen:  
 

• Gemeindestrategie (Planungszeitraum ca. 10 Jahre)  
• Legislaturprogramm (Planungszeitraum 4 Jahre)  
• Aufgaben- und Finanzplan mit Budget (Planungszeitraum 4 Jahre)  
 
 
Gemeindestrategie 
 
Die Gemeindestrategie ist ein Planungsinstrument des Gemeinderates. Sie ist einmal pro Legislatur zu über-
arbeiten und der Gemeindeversammlung in der ersten Legislaturhälfte zu unterbreiten. Diese kann Bemer-
kungen anbringen und über die Form der Kenntnisnahme (zustimmend oder ablehnend) entscheiden. Die 
durch eine Mehrheit überwiesenen Bemerkungen sind für den Gemeinderat nicht verbindlich.  
 
Mit der Gemeindestrategie soll zum Ausdruck gebracht werden, dass die Gemeinde Rickenbach auch die 
nächsten zehn Jahre selbstbewusst und proaktiv angehen will. Kernpunkte sind eine bürgernahe und 
schlanke Geschäftsführung, welche zusammen mit dem Gemeinderat ein investitionsfreundliches Umfeld 
schafft und einen hohen Identifikationsfaktor der Bevölkerung mit der Gemeinde Rickenbach ermöglicht.  
Dabei wird auf Eigenverantwortung und aktives Mittragen und -gestalten der Bürger gezählt.  
 
 
Legislaturprogramm 
 
Die mittelfristige Planung soll weiterhin durch ein Legislaturprogramm erfolgen. Auf Basis der Gemeindestra-
tegie 2017 - 2026 hat der Gemeinderat das Legislaturprogramm 2016 - 2020 erarbeitet. Es enthält die Legis-
laturziele und die wichtigsten Massnahmen zur Erreichung dieser Ziele. Das Legislaturprogramm ist einmal 
pro Legislatur zu überarbeiten und der Gemeindeversammlung zur Kenntnisnahme vorzulegen. Die Zieler-
reichung muss jährlich überprüft werden, wobei Abweichungen den Stimmberechtigten im Jahresbericht of-
fenzulegen sind. 
 
 
Zusammenfassung 
 
Gemeindestrategie und Legislaturprogramm sind wie bisher Planungsinstrumente des Gemeinderates. Sie 
können deshalb nicht abgeändert werden. Der Gemeindeversammlung stehen aber im Rahmen der Kennt-
nisnahme verschiedene Instrumente zur Verfügung (Bemerkungen, Form der Kenntnisnahme).  
 
Der Gemeinderat wird in den nächsten Jahren jeweils an der Gemeindeversammlung über die neuen Rege-
lungen und die Auswirkungen auf die Instrumente und die Kompetenzen der Staatsebenen informieren. Die 
vorstehenden Ausführungen sind wichtig, um die Einbettung der Gemeindestrategie in den ganzen Pla-
nungsprozess zu verstehen.  
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Gemeindestrategie 
2017 – 2026 

Legislaturprogramm 2016 – 2020 

DIE RICKENBACHER bieten Bürgernähe.  
Aufgabenbereich: Politik, Verwaltung + Gesellschaft 

Strategische Ziele Legislaturziele Legislaturmassnahmen 

Als eigenständige Gemeinde streben 
wir eine aktive und enge Zusammen-
arbeit mit anderen Gemeinden an. 

Wir institutionalisieren den Dialog 
mit Gesamtgemeinderäten. 

Es findet pro Jahr mindestens ein 
Gedankenaustausch mit dem Ge-
meinderat einer Nachbargemeinde 
statt. 

Wir richten unser Handeln auf das In-
teresse der gesamten Bevölkerung 
aus. 

Der Dialog mit Controlling-Kommis-
sion, Parteien, Vereinen und weite-
ren Interessenvertretern wird ge-
pflegt. 

Die jährliche «Elefantenrunde» mit 
Controlling-Kommission, Parteien, 
Vereinen und weiteren Interessen- 
vertretern wird beibehalten. 

Wir ermutigen die Bevölkerung, sich 
aktiv am politischen Geschehen zu 
beteiligen und sich in Kommissionen  
einzubringen. 

Wir überprüfen die Kommissionsar-
beit und schaffen dafür optimale 
Voraussetzungen. 

Jüngere Stimmbürger werden mit 
Hilfe der Parteien ins Gemeinde-
geschehen eingebunden. 

Wir betreiben eine transparente Infor-
mationspolitik. 

Wir halten unser Informationskon-
zept aktuell. 

Die monatliche Gemeinderatsko-
lumne wird fortgesetzt. 

Wir fördern die Attraktivität der Ge-
meinde nach innen und aussen. 

Wir betreiben ein aktives Ortsmar-
keting. 

Projekte des Ortsmarketings Ri-
ckenbach (OMR) werden finanziell 
und ideell unterstützt. 

Wir setzen das Geschäftsführungs-
modell um. 

Das Geschäftsführungsmodell wird 
nach den Vorgaben der Gemeinde-
ordnung umgesetzt.  

In der weiterhin mindestens ein Mal 
jährlich stattfindenden Klausur des 
Gemeinderates wird der Stand der 
Umsetzung überprüft. 

Unsere Gemeindeverwaltung zeich-
net sich durch eine kundenfreundli-
che, effiziente und qualitativ hochste-
hende Arbeitsweise aus. 

Wir optimieren die Arbeitsabläufe 
im neuen Verwaltungsgebäude, da-
mit Kunden und Mitarbeiter zufrie-
den sind. 

� Stellenbeschreibungen und Be-
triebsabläufe werden überprüft 
und allenfalls aktualisiert.  

� Kompetenzen werden erteilt und 
wahrgenommen. 

Wir unterstützen die Förderung von 
Jugendangeboten für eine sinnvolle 
Freizeitgestaltung und unterstützen 
Massnahmen zur Prävention von Ju-
gendproblemen. 

Wir nehmen Jugendprobleme wahr 
und gehen sie an. 

� Die Jugendkommission wird wei-
tergeführt. 

� Präventionsangebote werden ge-
nutzt. 

� Die Jugendförderung in Vereinen 
wird aktiv unterstützt. 

Durch gezielte Unterstützung wollen 
wir das attraktive Vereins- und Kultur-
angebot fördern und erhalten. 

Wir führen die finanzielle und ide-
elle Unterstützung der Vereine wei-
ter. 

Die Vereinsbeiträge und das Ange-
bot der Infrastruktur werden beibe-
halten und laufend überprüft. 

Wir animieren die Vereine und Institu-
tionen, weiterhin das aktive, vielseitige 
und attraktive Dorfleben zu gestalten. 

Anlässe und Traditionen werden 
gepflegt und unterstützt. 

Das alle zehn Jahre stattfindende 
«Rickenbacher Jahr + Treffen» wird 
weitergeführt. 
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DIE RICKENBACHER bieten Stabilität.  
Aufgabenbereich: Finanzen und Volkswirtschaft 

Strategische Ziele Legislaturziele Legislaturmassnahmen 

Wir betreiben eine haushälterische 
Finanzpolitik und stärken so die fi-
nanzielle Situation der Gemeinde. 

Wir trennen Wünschbares von Not-
wendigem. 

� Es werden konkrete Budgets er-
arbeitet. 

� Die Budgetdisziplin wird eingehal-
ten. 

� Das Rechnungslegungsmodell 
HRM2 wird umgesetzt. 

Wir streben eine langfristige Ent-
schuldung an. 

Wir richten unsere Investitionen 
und Ausgaben auf Nachhaltigkeit 
aus. 

Investitionen und Ausgaben sind 
laufend kritisch zu überprüfen. 

Wir betreiben eine nachhaltige und 
transparente Steuerpolitik. 

Wir senken die Steuern. 
 

Im 2019 soll die geplante Steuer-
senkung umgesetzt werden. 

Wir fördern die gemeindeübergrei-
fende Zusammenarbeit im Finanzwe-
sen. 

Wir wollen das Regionale Steuer-
amt Rickenbach erhalten. 

Es findet ein jährlicher Gedanken-
austausch statt. 

Wir bemühen uns um die Schaffung 
von idealen Rahmenbedingungen für 
Dienstleistungs-, Gewerbe- und 
Landwirtschaftsbetriebe. 

 

Wir pflegen den Dialog mit Ricken-
bacher Unternehmern. 

� Jährlich werden zwei Betriebe be-
sucht. 

� Die Interessengemeinschaft «Er-
halt der Poststelle Rickenbach» 
wird unterstützt. 

� Schnittstelle zwischen Gemeinde-
rat und Gewerbeverein ist der 
Geschäftsführer. 

 

DIE RICKENBACHER bieten Perspektiven.  
Aufgabenbereich: Bildung 

Strategische Ziele Legislaturziele Legislaturmassnahmen 

Wir bieten ein qualitativ hochstehen-
des und umfassendes Schulangebot. 

Die eigenständige Sekundar-
schule muss erhalten bleiben. 

Das aktuell geführte Schulmodell ist 
stets zu überprüfen. 

Wir setzen uns ein für ein kostenopti-
miertes Schulangebot. 

Wir bilden im Sinne der Kosten-
wahrheit sämtliche Kosten nach 
realem Aufwand und Ertrag ab. 

� Die Rahmenbedingungen sind 
laufend zu überprüfen. 

� Alle anfallenden Kosten sind ver-
ursachergerecht mithilfe von Kos-
tenstellen und entsprechenden 
Verteilschlüsseln auf die Kosten-
träger zu verteilen. 

Wir unterstützen die Lehrpersonen 
und Lernenden soweit als möglich, 
damit die grosse Mehrheit der Ler-
nenden der Oberstufe nach neun ob-
ligatorischen Schuljahren eine  
Lehrstelle findet. 

Die Schule macht sich stark für 
einen erfolgreichen Übertritt ins 
Berufsleben. 

� Projekte werden unterstützt, z.B. 
Projekt «Lift». 

� Der Dialog zwischen Gemeinde, 
Schule und Gewerbe ist zu pfle-
gen. 

Wir bieten eine optimale schulergän-
zende Betreuung. 

Die Angebote der schulergänzen-
den Betreuung werden weiterge-
führt. 

Die Tagesbetreuung Rickenbach 
«TABERI» wird ideell und finanziell 
unterstützt. 
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DIE RICKENBACHER bieten Unterstützung.   
Aufgabenbereich: Gesundheit + Soziales 

Strategische Ziele Legislaturziele Legislaturmassnahmen 

Wir nehmen die Herausforderungen 
der demografischen Veränderung 
unserer Bevölkerung ernst. 

Wir suchen nach Ideen und entwi-
ckeln Lösungen, um diese Heraus- 
forderungen in finanzieller und ge-
sellschaftspolitischer Hinsicht meis-
tern zu können. 

Wir überprüfen das Altersleitbild 
der Gemeinde. 

Das Altersleitbild der Gemeinde 
wird aktualisiert bzw. an die neuen 
Gegebenheiten angepasst. 

Wir setzen uns für eine gesundheitli-
che Grundversorgung in der Ge-
meinde ein. 

Die bestehenden Arztpraxen 
sollen erhalten bleiben. 

Wir ziehen die ambulante der 
stationären Versorgung vor. 

� Es wird eine Kommission «Ärzte-
suche» gewählt. 

� Für die Ausübung des Arztberu-
fes in der Gemeinde sollen ent-
sprechende Rahmenbedin- 
gungen geschaffen werden. 

Wir erfüllen unsere gesetzlichen Ver-
pflichtungen im Sozialbereich, hinter-
fragen diese jedoch kritisch. 

Wir senken die Kosten der 
wirtschaftlichen Sozialhilfe 
(WSH). Entsprechend fördern 
wir die Wiedereingliederung in 
den Arbeitsprozess. 

� WSH-Bezüger sollen strikte kon-
trolliert und begleitet werden. 

� Sozialmissbräuche werden unter-
bunden. 

� Arbeitsprogramme innerhalb der 
Gemeinde sollen gefördert wer-
den. 

 

DIE RICKENBACHER bieten Lebensraum.              
Aufgabenbereich: Umwelt, Sicherheit + Raumordnung 

Strategische Ziele Legislaturziele Legislaturmassnahmen 

Wir schaffen die raumplanerischen 
Grundlagen für eine wirtschafts-
freundliche und nachhaltige Entwick-
lung der Gemeinde. 

Wir starten die Gesamtrevision der 
Ortsplanung. 

� Eine Analyse der Ist-Situation mit 
Festlegung des Ablaufs und des 
Verfahrens wird erstellt. 

� Die bau- und zonenrechtlichen 
Bestimmungen beider Ortsteile 
werden harmonisiert. 

Wir schaffen ein transparentes, 
nachhaltiges und verursachergerech-
tes Gebührenwesen. 

Wir reorganisieren die Reglemente 
mit Einbezug der Beteiligten. 

Das Siedlungsentwässerungsregle-
ment wird unter Einbezug der Was-
serversorgungen angepasst. 

Wir positionieren uns als aktive und 
familienfreundliche Gemeinde in ei-
nem intakten Naherholungsgebiet. 

Wir tragen zum schönen Lebens-
raum Sorge und machen ihn auch 
anderen zugänglich. 

Wir unterstützen gepflegte Wander-
wege. 

Wir setzen uns für die Sicherheit der 
Bevölkerung ein. 

Wir erarbeiten ein neues Modell für 
den Bevölkerungsschutz. 

Die heutige Organisation des Be-
völkerungsschutzes auf Gemeinde-
ebene (Verordnung) ist den neuen 
Vorgaben anzupassen. 
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DIE RICKENBACHER bieten Dienstleistungen. 
Aufgabenbereich: Bauwesen und Dienste 

Strategische Ziele Legislaturziele Legislaturmassnahmen 

Wir setzen die bevorstehenden Ge-
meindestrassensanierungen mit Peri-
meterpflicht um. 

Wir erstellen einen Master-
plan für die Strassensanie-
rungen mit Einbindung der 
Werke. 

� Die Bürgerschaft ist transparent 
zu orientieren. 

� Unterhalts-Perimeter (Kostentei-
ler) sollen ausgearbeitet werden. 

� Mit Perimeterpflichtigen sind ent-
sprechende Verhandlungen zu 
führen. 

Wir sorgen für effiziente und kunden-
freundliche Abläufe im Baubewilli-
gungswesen. 

Wir optimieren das Baube-
willigungsverfahren unter 
Einhaltung der gesetzlichen 
Grundlagen. 

� Kostenstrukturen werden trans-
parent erarbeitet. 

� Die Bauherrschaft wird entspre-
chend informiert. 

Wir optimieren den Werkdienst. Unser Werkdienst arbeitet 
optimal dank Inbetriebnahme 
des neuen Werkhofs. 

� Die Arbeitsabläufe sind anzupas-
sen. 

� Es wird laufend eine Kostenkon-
trolle geführt. 

� Der Standort des Salzsilos ist zu 
bestimmen. 

� Künftige weitere Materialdepots 
für den Werkdienst sind zu evalu-
ieren. 

Wir wollen die Anbindung an den öf-
fentlichen Verkehr beibehalten. 

Wir reagieren frühzeitig auf 
bevorstehende Änderungen. 

Mit den Beteiligten ist der Dialog zu 
pflegen. 

Wir überprüfen generell das Bestat-
tungswesen. 

Die heutigen Kostenstruktu-
ren sind zu hinterfragen und 
gegebenenfalls zu überar-
beiten. 

Wir aktualisieren das Friedhofregle-
ment für beide Friedhöfe und tref-
fen mit der Röm.-kath. Kirchge-
meinde Pfeffikon Nutzungsverein-
barungen. 

 

DIE RICKENBACHER bieten Infrastruktur.  
Aufgabenbereich: Immobilien 

Strategische Ziele Legislaturziele Legislaturmassnahmen 

Wir streben die Optimierung der Nut-
zung der Gemeindeliegenschaften an 
und überprüfen deren Bewirtschaftung 

Wir überprüfen und aktualisieren 
die Immobilienstrategie. 

� Nicht mehr benötigte Liegen-
schaften werden umgenutzt oder 
veräussert. 

� Es wird eine langfristige Bedarfs-
analyse der Immobilien erstellt. 

Wir wollen den Betriebsablauf der Ge-
meindeliegenschaften effizient gestal-
ten. 

Wir gestalten den Betrieb im 
neuen Kindergartengebäude, im 
Gemeindehaus sowie den Aus-
senanlagen optimal und effizient 
und halten so die Betriebskosten 
möglichst tief und im Verhältnis 
zur Nutzung. 

� Das gemeindeeigene Konzept 
«Neuorganisation Hauswartun-
gen Gemeindeliegenschaften» 
soll umgesetzt werden. 

� Optimierungen werden erkannt 
und durchgeführt. 

� Es werden Benützungsregle-
mente erstellt. 
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Traktandum 2 
Kenntnisnahme vom Jahresbericht 2017 des Gemeinderates Rickenbach 
 

 

Aufgabe / Ziel 

Status 

Bemerkungen 

P=Planung / S=Start / 
W=Weiterführen / A=Ab-
schluss / Z=Zurückgestellt 

Erfüllungsgrad 

P S W A Z erfüllt 
teilw. 
erfüllt 

nicht 
erfüllt 

Ortsmarketing Rickenbach (OMR)          

Projekte im Rahmen des OMR um-
setzen, wie Kalender, Prospekte, 
Schul-TV etc. 

  X   X    

Projekte OMR initialisieren und um-
setzen (Ortseingänge, Beflaggung) 

  X X  X    

Aktivitäten Ortsmarketingkommiss.   X   X    

Finanzen          

Restriktive Ausgabenpolitik weiter-
führen 

  X   X    

Umsetzung neues Rechnungs- 
legungsprogramm HRM2 

 X X   X    

Wirtschaft          

Jährlicher Besuch von zwei Ricken-
bacher Gewerbebetrieben 

  X   X    

Bau und Gewässer          

Strassensanierungen   X   X   Mehrjahresprogramm 

Sanierung Kläranlage Reinach    X  X    

Neubau Gemeindehaus   X X   X   

Neubau Werkhof    X X   X   

Ortsplanungsgesamtrevision X       X  

Einweihungsfest neues Gemeinde-
haus 

 X     X   

Bildung          

Umbau Hauswartwohnung für schul- 
und familienergänz. Tagesstrukturen 

X     X    

Umsetzung Personalplanung Schul-
liegenschaften 

 X  X   X   

Neubau Kindergartentrakt inkl. 
Schulraumerweiterung m. Sanierung 
und Anpassung Aussenanlagen  

 X X X   X   

Diverses          

Umsetzung Informationskonzept Ge-
meinderat 

  X   X    

Umsetzung des neuen Gemeinde-
führungsmodells 

  X   X    

Einsatz für den Erhalt der heutigen 
Poststelle 

  X   X    

Neuzuzüger-Begrüssungsapéro  X  X  X    

Startsitzung Rickenbacher Jahr und 
Treffen 2020 

 X      X  

Klausur Gemeinderat - Mehrjahres-
programm 

 X  X  X    
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Traktandum 3 
Verwaltungsrechnung 2017 der Einwohnergemeinde Rickenbach 
 

 
Laufende Rechnung 
 

Die Laufende Rechnung 2017 der Einwohnergemeinde Rickenbach schliesst mit Fr. 15'706'351.54 Ertrag und 
Fr. 13‘915'550.41 Aufwand ab. Der Ertragsüberschuss beträgt Fr. 1'790'801.13. 
 

Nachstehend die wichtigsten Abweichungen zwischen Rechnung und Budget 2017: 
 

Konto Funktionale Gliederung LR Abweichung zu 
Budget 

Konto 

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG     

Netto Aufwand   59'143.02 Nettominderaufwand Verwaltung 

012 Gemeinderat     

012.300.01 Besoldungen -64'264.85 Höhere Pensen aufgrund Kündigung Geschäftsführer 

020 Gemeindeverwaltung     

020.301 Besoldung Verwaltungspersonal 115'926.01 Kündigung Geschäftsführer, tiefere Pensen 

020.309 Übriger Personalaufwand, Kurse -44'244.55 Inserate- und Beratungskosten Geschäftsführersuche 

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT     

Netto Aufwand   63'055.30 Nettominderaufwand Öffentliche Sicherheit 

2 BILDUNG     

Netto Aufwand   383'740.84 Nettominderaufwand Bildung 

3 KULTUR UND FREIZEIT     

Netto Aufwand   10'655.10 Nettominderaufwand Kultur + Freizeit 

4 GESUNDHEIT     

Netto Aufwand   -95'515.79 Nettomehraufwand Gesundheit 

410 Pflegeheime     

410.362.01 Beiträge an Gemeinden + Verbände -106'403.30 Mehr Pflegefälle / höhere Pflegestufen 

5 SOZIALE WOHLFAHRT     

Netto Aufwand   240'794.41 Nettominderaufwand Soziale Wohlfahrt 

581 Gesetzliche Fürsorge     

581.366.01 Wirtschaftliche Sozialhilfe an Private 81'494.70 Rigorose Kostenkontrolle 

6 VERKEHR     

Netto Aufwand   88'985.12 Nettominderaufwand Verkehr 

620 Öffentliche Gemeindestrassen     

620.461 Kantonsbeitrag 99'319.00 Anteil Verkehrsabgaben nicht budgetiert (KP17) 

7 UMWELT + RAUMORDNUNG     

Netto Aufwand   16'145.35 Nettominderaufwand Umwelt + Raumordnung 

715 Abwasserbeseitigung (Spez.-Fin)     

715.332.02 Zusätzliche Abschr. (Aufl. Res) 
134'156.20 

Weniger Investitionen als budgetiert -> Abschreibung 
daher tiefer 

715.434 Betriebsgebühren 142'207.40 Vorsichtig budgetiert 

715.480 Entnahme aus Spezialfinanzierung -134'156.20 Vgl. 715.332.02 

725 Abfallbeseitigung (Spez.-Fin)     

725.462 Beiträge Gemeindezweckverband 97'921.39 Zahlung GALL aus Auflösung Fonds 

8 VOLKSWIRTSCHAFT     

Netto Ertrag   -1'436.36 Nettominderertrag Volkswirtschaft 

9 FINANZEN + STEUERN     

Netto Ertrag   891'234.14 Nettomehrertrag Finanzen + Steuern 

900 Gemeindesteuern     

900.330 Abschreibungen 133'395.92 Weniger Abschreibungen 

900.400.10 Steuerertrag laufendes Jahr 162'597.80 Höherer Ertrag als budgetiert 

900.400.16 Sondersteuern Kapitalzahlungen 57'980.30 Höherer Ertrag als budgetiert 

900.400.20 Nachträge früherer Jahre 184'389.55 Höherer Ertrag als budgetiert 

901.403.01 Grundstückgewinnsteuern 77'467.60 Mehr Handänderungen als erwartet 

901.404 Handänderungssteuern 52'272.00 Mehr Handänderungen als erwartet 

920 Finanzausgleichsbeitrag     

990 Abschreibungen     

990.331 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 158'483.30 Tiefere ordentliche Abschr. dank Sonderabschr. VJ 
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Kurz und bündig 
 
 
 
Sehr geehrte Rickenbacherinnen und Rickenbacher 
 

 
Es freut mich besonders, dass bei meinem persönlich letzten Abschluss als Finanzverantwortlicher für die Ge-
meinde Rickenbach wiederum ein ausserordentlich gutes Ergebnis mit einem Reingewinn von ca. Fr. 1.79 Mio. 
präsentiert werden kann. Dieses Resultat war nur dank der fortgeführten Budgetdisziplin aller MitarbeiterInnen 
und konsequentem Hinterfragen von Ausgaben möglich. 
 
Bei der Dienststelle Verwaltung konnte erfreulicherweise ein Nettominderaufwand (NMA) von rund Fr. 60'000.00 
verzeichnet werden. Bei der Öffentlichen Sicherheit hat es einen NMA von rund Fr. 63'000 aufgrund von tieferen 
Mandatskosten bei der Amtsvormundschaft gegeben. Bei der Bildung betrug der NMA rund Fr. 383'000.00, dies 
hauptsächlich aufgrund von Verschiebungen beim Personalaufwand (weniger Pensen, jüngere Lehrpersonen). 
Bei der Kultur und Freizeit wurden diverse Projekte nicht umgesetzt und es resultierte auch ein NMA von rund 
Fr. 10'000.00. Bei der Gesundheit musste ein starker Anstieg bei den Kosten für die Pflegeheime verzeichnet 
werden und es gab einen Nettomehraufwand von rund Fr. 95'000.00. Bei der Sozialen Wohlfahrt konnte wiede-
rum ein NMA von Fr. 240'000.00 verbucht werden. Vor allem die Kosten bei der Wirtschaftlichen Sozialhilfe 
konnten durch ein konsequentes Management tiefer gehalten werden. Ebenso waren die Beiträge für die Kran-
kenversicherung markant tiefer als budgetiert.  Beim Verkehr resultierte ein NMA von Fr. 89'000.00. Im Rahmen 
des KP17 wurden der Beitrag von Kanton an die öffentlichen Gemeindestrassen nicht budgetiert und ist durch 
den Einsatz des Verbandes der Luzerner Gemeinden trotzdem ausbezahlt worden. Bei der Umwelt und Raum-
ordnung resultierte ein NMA von Fr. 16'000.00 und bei der Volkswirtschaft gab es einen Nettominderertrag von 
Fr. 1'000.00. Die grössten Verschiebungen von rund Fr. 890'000.00 Nettomehrertrag gab es bei der Dienststelle 
Finanzen und Steuern. Es mussten markant weniger Abschreibungen gemacht werden und es konnten durch-
gehend höhere Erträge als budgetiert eingenommen werden. Ebenso wirkten sich die tieferen Abschreibungen 
aufgrund der letztjährigen ausserordentlichen Abschreibungen sehr positiv aus.  
 

Der Gemeinderat beantragt, mit dem Reingewinn von Fr. 1'790'801.13 zusätzliche Abschreibungen im Umfang 
von Fr. 1'652'705.15 vorzunehmen und die zukünftigen Rechnungen somit jährlich um einen Betrag von rund 
Fr. 87'000.00 zusätzlich zu entlasten. Ich verweise auf die Tabelle auf der nächsten Seite. Die Strategie der 
ausserordentlichen Abschreibungen hat sich in den letzten Jahren als richtig und nachhaltig erwiesen und ist 
letztmals für das Rechnungsjahr 2017 aufgrund des Modellwechsels auf HRM2 möglich. 
 

Aufgrund von Detailofferten für das gesamte Projekt hat es sich gezeigt, dass die letztjährige Rückstellung von 
Fr. 80'000.00 für das Salzsilo zu knapp gerechnet ist. Der Gemeinderat beantragt deshalb, dass aus dem Rein-
gewinn 2017 weitere Fr. 40'000.00 für den Salzsilobau im Jahr 2018 zurückgestellt werden und somit die Rech-
nung 2018 nicht belastet wird.  
 

Der restliche Betrag von Fr. 98'095.98 soll dem Eigenkapital zugewiesen werden. Für das Jahr 2018 erwarten 
wir wiederum einen soliden Abschluss, natürlich auch durch die beantragte Gewinnverwendung. 
 

Ich bin überzeugt, dass auch unter der künftigen Leitung dieses Ressorts durch Nicole Müller-Amrein und mit 
unternehmerischem Denken und Handeln mit viel Engagement des gesamten Gemeinderates und aller Mitar-
beiterInnen weitere solide Rechnungsabschlüsse und eine Steuersenkung auf das Jahr 2019 möglich sind. Das 
Fundament dazu ist auf jeden Fall vorhanden und es freut mich, dass die Gemeinde Rickenbach nachhaltig und 
finanziell gesund in die Zukunft gehen kann. Ich bedanke mich für das langjährige Vertrauen in meine Tätigkeit 
als Gemeindeammann und Gemeinderat Ressort Finanzen, aber natürlich auch für das Vertrauen in die Arbeit 
des gesamten Gemeinderates. Ich blicke mit Stolz auf das gemeinsam Erreichte zurück und wünsche der Ge-
meinde Rickenbach nur das Allerbeste. 

 
Toni Estermann, Gemeinderat Ressort Finanzen 
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Antrag des Gemeinderats für ausserordentliche Abschreibungen aus 
dem Gewinn der Laufenden Rechnung 2017 
 
 
 
 

Anlagebezeichnung Buchwert Fibu Abschreibung 

  31.12.2017 aus Gewinn 2017 
Kirchplatz/Dorfstrasse 2014 449'698.25 449'698.25 
Sanierung Brüelmattstrasse 2016 31'683.90 31'683.90 
Sanierung Teilabschnitt Sagen-Mullwil-Bohler 2016 1’089'294.10 1’089'294.10 
Sanierung Treppenanlage SH Schnyderhübel 2016 82'028.90 82'028.90 
  1'652'705.15 1'652’705.15 

 
 
 
 
 
Laufende Rechnung 2017 
 
              

Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Voranschlag 2017   

Zusammenzug Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag   

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'827'454.38 627'097.40 1'897'900 638'400   

  Nettoaufwand   1‘200'356.98   1'259'500   
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 407'022.50 147'077.80 464'100 141'100   

  Nettoaufwand   259'944.70   323'000   
2 BILDUNG 6'331'644.61 1'933'685.45 6'627'500 1'845'800   

  Nettoaufwand   4'397'959.16   4'781'700   
3 KULTUR UND FREIZEIT 114'021.55 576.65 124'100 0    

  Nettoaufwand   113'444.90   124'100   
4 GESUNDHEIT 683'015.79 0.00 588'000 500    

  Nettoaufwand   683'015.79   587'500   
5 SOZIALE WOHLFAHRT 2'299'716.65 194'911.06 2'508'800 163'200   

  Nettoaufwand   2'104'805.59   2'345'600   
6 VERKEHR 582'357.63 151'942.75 575'100 55'700   

  Nettoaufwand   430'414.88   519'400   
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG 1'161'622.04 1'105'867.39 1'060'200 988'300   

  Nettoaufwand   55'754.65   71'900   
8 VOLKSWIRTSCHAFT 109'647.90 188'711.54 104'200 184'700   

  Nettoertrag 79'063.64   80'500     

9 FINANZEN UND STEUERN 399'047.36 11'356'481.50 741'700 10'807'900   

  Nettoertrag 10'957'434.14   10'066'200     

  Total 13‘915'550.41 15'706'351.54 14'691'600 14'825'600   

  Ertragsüberschuss 1'790'801.13   134'000     

  Aufwandüberschuss           

              

  Total 15'706'351.54 15'706'351.54 14'825’600 14'825'600   
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Kostenträger-Rechnung 2017  
 

 

  
 

         

Konto KST-/KTR-Gliederung  Saldo 2017  Saldo 2016  Abw. CHF Abw. % 

          

5 Kostenträger  -508'547  -1'811'063  1'302'516 -71.92 

          

50 Allgemeinde Verwaltung  454'330  489'449  -35'119 -7.18 

          

500100 Legislative    
56'932  69'528  -12'595 -18.12 

500200 Einwohnerkontrolle   65'442  63'112  2'330 3.69  

500300 Zivilstandswesen   16'326  15'450  876 5.67  

500400 Steuerwesen   
100'565  113'251  -12'686 -11.20 

500410 Veranlagung ordentliche Steuern 77'258  83'058  -5'800 -6.98 

500420 Inkasso Steuern  12'901  13'826  -925 -6.69 

500430 Veranlagung Sondersteuern  74'275  78'132  -3'857 -4.94 

500500 Erbschaftswesen / Teilungsamt  50'630  53'093  -2'463 -4.64 

          

51 Öffentliche Sicherheit  305'298  237'119  68'179 28.75  

          

510100 Vormundschaftswesen   226'179  156'004  70'175 44.98  

510200 Betreibungswesen   12'846  14'786  -1'940 -13.12 

510300 Grundbuch / Vermessung   25'331  26'060  -729 -2.80 

510400 Polizei    
566  532  34 6.39  

510500 Feuerwehr Michelsamt  -21'389  -24'820  3'430 -13.82 

510600 Zivilschutz    
53'029  55'329  -2'301 -4.16 

510810 Friedensrichter   
855  806  49 6.08  

510820 Amtsgericht    
275  261  14 5.36  

510830 Bürgerrechtswesen  3'556  2'091  1'465 70.05  

510910 Militär   
855  806  49 6.08  

510920 Schiesswesen   
3'197  5'264  -2'067 -39.28 

          

52 Bildung   
5'112'852  5'402'607  -289'755 -5.36 

          

520100 Kindergarten   
326'419  325'408  1'011 0.31  

520200 Primarschule    
2'046'704  2'134'243  -87'539 -4.10 

520310 Sekstufe I   
1'647'197  1'869'081  -221'885 -11.87 

520340 Kantonsschule   
276'703  292'549  -15'845 -5.42 

520400 Schulische Dienste  148'298  118'386  29'912 25.27  

520500 Sonderschulung  313'633  317'436  -3'803 -1.20 

520600 Übriges Pflichtangebot  18'825  19'364  -539 -2.78 

520620 
Schul- und familienergänzende Tages-
strukturen     

48'645 
 

34'183 
 

14'462 42.31  

520700 Freiwilliges Angebot  33'257  31'993  1'264 3.95  

520800 Musikschule   
253'171  259'966  -6'794 -2.61 

          

53 Kultur / Freizeit  368'142  415'647  -47'506 -11.43 

          

530100 Kulturförderung und Kultursicherung 53'006  57'714  -4'707 -8.16 

530300 Vereinsunterstützung  207'750  220'774  -13'024 -5.90 

530400 Öffentliche Anlagen  49'594  78'011  -28'416 -36.43 

530500 Kommunikation / Information  57'791  59'149  -1'359 -2.30 

          

54 Gesundheit   
710'217  624'821  85'397 13.67  

          

540100 Gesundheitswesen allg.  692'577  610'319  82'258 13.48  

540200 Schulgesundheitsdienst  17'641  14'502  3'139 21.65  
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55 Soziale Wohlfahrt  2'313'850  2'288'445  25'405 1.11  

          

550100 Soziale Wohlfahrt allg.  1'777'142  1'811'630  -34'488 -1.90 

550200 AHV-Zweigstelle  10'159  10'512  -352 -3.35 

550300 Altersbetreuung  2'509  2'588  -79 -3.04 

550400 Jugendbetreuung  11'746  7'912  3'834 48.45  

550500 Fürsorge   
495'187  437'406  57'781 13.21  

550600 Arbeitslosenfürsorge   17'106  18'397  -1'291 -7.02 

          

56 Verkehr   
990'286  883'574  106'712 12.08  

          

560100 Neubau / Erneuerung Strassen  429'421  348'144  81'277 23.35  

560300 Betriebliche Unterhalt Strassen  322'997  312'597  10'400 3.33  

560400 öffentlicher Verkehr  237'868  222'834  15'034 6.75  

          

57 Umwelt u. Raumordnung  596'427  863'009  -266'582 -30.89 

          

570100 Umweltschutz allgemein  11'870  12'977  -1'107 -8.53 

570200 Raumplanung/- ordnung  51'449  58'783  -7'335 -12.48 

570300 Bauwesen   
262'835  206'693  56'142 27.16  

570410 Kehricht nicht kompostierbar  -82'858  -78'156  -4'702 6.02  

570420 Grünabfuhr    
2'558  1'992  565 28.36  

570440 Häckseldienst   
4'404  10'870  -6'466 -59.48 

570450 Spezialabfuhren: Sammelstelle  32'566  33'954  -1'388 -4.09 

570460 Kehrichtabfuhrgebühren  -97'557  -3'850  -93'707 2'433.94  

570500 Tierkadaversammelstelle  13'415  13'330  85 0.64  

570700 Abwasserbeseitigung  266'420  437'787  -171'368 -39.14 

570800 Gewässer   
69'799  74'929  -5'130 -6.85 

571000 Wasserversorgung   14'300  12'645  1'655 13.09  

571100 Friedhof-/Bestattungswesen  35'050  68'652  -33'602 -48.95 

571200 Naturschutz   
12'176  12'402  -226 -1.82 

          

58 Volkswirtschaft  101'998  50'581  51'417 101.65  

          

580100 Volkswirtschaft allgemein  1'907  361  1'546 428.25  

580200 Tourismus   
855  806  49 6.08  

580300 Landwirtschaft   
18'291  6'312  11'980 189.81  

580400 Forstwirtschaft   
566  808  -242 -29.95 

580500 Jagd / Fischerei  -4'545  -1'390  -3'155 227.04  

580600 Markt- und Gewerbewesen  566  532  34 6.39  

580700 Wirtschaftsförderung / Standortmarketing 87'009  45'328  41'681 91.95  

580800 Energie   
-2'652  -2'176  -476 21.88  

          

59 Finanzen u. Steuern  -11'461'947  -13'066'316  1'604'369 -12.28 

          

590100 Bewirtschaftung des Finanzvermögens 24'894  157'819  -132'926 -84.23 

590200 Konzessionsgebühren  -170'740  -172'945  2'206 -1.28 

590300 Ertrag aus Strassen- und Verkehrsabgaben -99'319  -93'416  -5'903 6.32  

590400 Ertrag ordentliche Steuern  -8'795'159  -8'555'206  -239'953 2.80  

590500 Ertrag Sondersteuern  -473'591  -1'142'235  668'644 -58.54 

590600 Finanzausgleich  -1'948'032  -3'260'333  1'312'301 -40.25 

          

          

Total    
-508'547  -1'811'063  1'302'516 -71.92 
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Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

ERGEBNISSE

LAUFENDE RECHNUNG

Total Aufwand und Ertrag 13'915'550 15'706'352 14'691'600 14'825'600

Ertragsüberschuss 1'790'801 134'000

Aufwandüberschuss   

INVESTITIONSRECHNUNG

Total Ausgaben und Einnahmen 9'653'894 2'722'691 9'908'309 2'422'284

Nettoinvestitionen Zunahme 6'931'202 7'486'025

Nettoinvestitionen Abnahme   

FINANZIERUNG

Zunahme der Nettoinvestitionen 6'931'202 7'486'025

Abnahme der Nettoinvestitionen   

Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung 1'790'801 134'000

Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung   

Abschreibungen (ohne DS 999)

- auf Verwaltungsvermögen (331.332) 422'659 713'000

- auf Bilanzfehlbetrag (333) 0 0

- auf LUPK Schuld (1151)

Einlagen (ohne DS 999)

- Spezialfinanzierungen (380) 523'013 228'000

- Spezialfonds (384)

- Vorfinanzierungen (385)

Entnahmen

- Spezialfinanzierungen (480) 115'844 250'000

- Spezialfonds (484) 3'780 6'900

- Vorfinanzierungen (485)

Total Mittelverwendung / Mittelherkunft 7'050'826 2'736'473 7'742'925 1'075'000

Finanzierungsüberschuss der Verw. Rechnung   

Finanzierungsfehlbetrag der Verw. Rechnung 4'314'353 6'667'925

MITTELBEDARF / MITTELÜBERSCHUSS

Finanzierungsüberschuss der Verw. Rechnung   

Finanzierungsfehlbetrag der Verw. Rechnung 4'314'353 6'667'925

Mittelbedarf für Kreditrückzahlungen

Veränderungen im Finanzvermögen

 - Wertvermehrende Aufwendungen

- Abschreibung und Auflösung von Anlagen

- Abschreibungen auf Finanzvermögen (330) 84'839 221'200

Total Mittelbedarf / Mittelüberschuss 4'314'353 84'839 6'667'925 221'200

Gesamter Mittelbedarf 4'229'514 6'446'725

Gesamter Mittelüberschuss   

Ergebnisse, Finanzierung, Mittelbedarf

Rechnung 2017 Voranschlag 2017

Mittel-
verwendung

Mittel-
herkunft

Mittel-
verwendung

Mittel-
herkunft
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Finanzkennzahlen zur Verwaltungsrechnung 2017 Rickenbach 
 
 
Selbstfinanzierungsgrad 
Die Kennzahl zeigt, bis zu welchem Grad die neuen Investitio-
nen durch selbst erarbeitete Mittel finanziert werden konnten. 
Der Selbstfinanzierungsgrad sollte im Durchschnitt von 5 Jahren 
mindestens 80 % erreichen, wenn die Nettoschuld pro Einwoh-
ner mehr als das kantonale Mittel beträgt. 
 

Die Kennzahl wird 2017 aufgrund der hohen Investitionen nicht 
eingehalten, im Jahresdurchschnitt hingegen schon. 
 
 

37.75 %  

Selbstfinanzierungsanteil 
Die Kennzahl zeigt, welcher Anteil des gesamten Ertrages geld-
wirksam ist. Der Selbstfinanzierungsanteil sollte sich auf min-
destens 10 % belaufen, wenn die Nettoschuld pro Einwohner 
mehr als das kantonalen Mittel beträgt. 
 

Die Kennzahl wird eingehalten. 
 
 

16.83 %  

Zinsbelastungsanteil I 
Die Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrages 
zur Begleichung der Nettozinsen verwendet wird. Der Zinsbe-
lastungsanteil I sollte 4 % nicht übersteigen. 
 

Die Kennzahl wird eingehalten. 
 
 

-0.16 %  

Zinsbelastungsanteil II 
Diese Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des Ertrages der Ge-
meindesteuern zuz. Ressourcen- und Lastenausgleich bzw. 
abz. horizontaler Finanzausgleich zur Begleichung der Nettozin-
sen verwendet wird. Der Zinsbelastungsanteil II sollte 6 % nicht 
übersteigen. 
 

Die Kennzahl wird eingehalten. 
 
 

-0.24 %  

Kapitaldienstanteil 
Die Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrages 
für Zinsen und Abschreibungen verwendet wird. Der Kapital-
dienstanteil sollte 8 % nicht übersteigen. 
 

Die Kennzahl wird eingehalten. 
 
 

1.81 %  

Verschuldungsgrad 
Die Kennzahl zeigt das Verhältnis der Nettoschuld zum Ertrag 
der Gemeindesteuern zuz. Ressourcen- und Lastenausgleich 
bzw. abz. horizontaler Finanzausgleich. Der Verschuldungsgrad 
sollte 120 % nicht übersteigen. 
 

Die Kennzahl wird eingehalten. 
 
 

71.43 %  

Nettoschuld pro Einwohnerin / Einwohner 
Die Kennzahl zeigt die Pro-Kopf-Verschuldung. Die Nettoschuld 
sollte das Zweifache des kantonalen Mittels von Fr. 3‘940.00 
nicht übersteigen. 
 
Die Kennzahl wird eingehalten. 
 

Fr. 2’327.00  
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Anträge und Verfügung des Gemeinderates 
zur Genehmigung der Rechnung 2017 
 
 
Der Gemeinderat hat die per 31. Dezember 2017 abgeschlossene Verwaltungsrechnung Rickenbach 
zur Kenntnis genommen und stellt folgende Anträge: 
 
1. Von der Gemeindestrategie 2017 - 2026 mit Legislaturprogramm 2016 - 2020 sei zustimmend 

Kenntnis zu nehmen. 
 
2. Vom Jahresbericht 2017 des Gemeinderates sei zustimmend Kenntnis zu nehmen. 
 
3. Die Laufende Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 1‘790‘801.13, die Investitionsrech-

nung mit einer Nettoinvestitionszunahme von Fr. 6‘931‘202.33 sowie die Bestandesrechnung 
seien zu genehmigen. 

 
4. Der Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung sei wie folgt zu verwenden: 

a) Fr. 1‘652‘705.15 um Sonderabschreibungen im Verwaltungsvermögen zu tätigen; 
b) Fr.      40‘000.00 um die Vorfinanzierung des Salzsilos zu erhöhen; 
c) Fr.      98‘095.98 zur Bildung von Eigenkapital. 

 
5. Der Kontrollbericht der kantonalen Aufsichtsbehörde zur Rechnung des Vorjahres der Gemeinde 

Rickenbach wird den Stimmberechtigten wie folgt eröffnet: „Die kantonale Aufsichtsbehörde hat 
geprüft, ob die Rechnung 2016 mit dem übergeordneten Recht, insbesondere mit den Buchfüh-
rungsvorschriften und den verlangten Finanzkennzahlen, vereinbar ist und ob die Gemeinde die 
Mindestanforderungen für eine gesunde Entwicklung des Finanzhaushalts erfüllt. Sie hat gemäss 
Bericht vom 5. Februar 2018 keine Anhaltspunkte festgestellt, die aufsichtsrechtliche Massnah-
men erfordern würden.“ 

 
 
6221 Rickenbach, 20. März 2018 
 
 
 
Gemeinderat Rickenbach 
 
 
Der Gemeindepräsident: 
sig. Roland Häfeli 
 
 
Der Gemeindeschreiber: 
sig. Stefan Huber 
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Traktandum 4 
Bestimmung der externen Revisionsstelle für das Rechnungsjahr 2018 
 
 

 
 
Gestützt auf Art. 30 der Rickenbacher Gemeindeordnung werden die Jahresrechnungen und die Ab-
rechnungen über Sonder- und Zusatzkredite hinsichtlich Richtigkeit und Vollständigkeit durch die ex-
terne Revisionsstelle geprüft. Diese erstattet der Gemeindeversammlung und dem Gemeinderat Bericht 
und gibt ihre Empfehlungen ab. 
 

Auf Antrag des Gemeinderates bestimmt die Gemeindeversammlung jährlich die externe Revisions-
stelle gestützt auf Art. 5 Abs. 2 + Art. 16 Abs. 2 der Gemeindeordnung. 
 

Die Firma Truvag Revisions AG, Leopoldstr. 6, Sursee, wurde am 30. Oktober 2012 als Revisionsstelle 
für das Rechnungsjahr 2013 bestimmt. 
 

Aufgrund der sehr guten Arbeit und der konstruktiven Zusammenarbeit soll die Truvag Revisions AG, 
Sursee, als Revisionsstelle für das Rechnungsjahr 2018 beibehalten werden. 
 
 
Antrag 
 

Der Gemeinderat beantragt, die Firma Truvag Revisions AG, Leopoldstr. 6, Sursee, als Revisionsstelle 
für das Rechnungsjahr 2018 zu bestimmen. 
 
 

 

Traktandum 5 
Genehmigung der neuen Satzungen des Abwasserverbandes  
Oberwynental (AOW), Reinach AG 

 

 
 
1. Letzte Anpassung der Satzungen 2008 
 

Die bisher gültigen Satzungen des AOW stammen aus dem Jahr 2008. Sie wurden damals aufgrund 
des Neuanschlusses der ehemaligen ARA Winon: Beromünster, Gunzwil und Neudorf, heute alle 
Gemeinde Beromünster, angepasst. 
 
2. Hauptgründe für die notwendige Satzungs-Revision 
 

� Bevorstehender Neuanschluss der ARA Gontenschwil bzw. der Gemeinden Gontenschwil und 
Zetzwil an den AOW 

 

� Erweiterung des Verbandseigentums durch Übernahme von Gemeindeanlagen 
 
2.1 Anschluss der Gemeinden Gontenschwil und Zetzwil an den AOW 
 

Am 1. Januar 2019 wollen Gontenschwil und Zetzwil dem AOW beitreten und ihren Verband auflösen. 
Die Aufnahme der neuen Gemeinden in den AOW ist für beide Partner von Vorteil. Einerseits wäre die 
Investition für eine Sanierung und technische Aufrüstung der bestehenden Kläranlage in Gontenschwil 
wesentlich höher als die Kosten des Anschlusses an die ARA Reinach, anderseits entlastet das 
finanzielle Mittragen von weiteren Gemeinden die bisherigen Verbandsmitglieder. 
Gontenschwil und Zetzwil werden ab 2019 Miteigentümer einer der modernsten Kläranlagen der 
Schweiz, in der auch schon die vierte Reinigungsstufe zur Elimination der sogenannten 
Mikroverunreinigungen realisiert wurde. Damit entfällt für sie auch die seit 2016 jährlich an den Bund zu 
zahlende Abwasserabgabe von über CHF 30'000.00 (CHF 9.00 pro Einwohner). 
Bei der Gesamtsanierung der ARA Reinach wurde genügend Reservekapazität geschaffen, so dass die 
Mehrbelastung durch das Abwasser von rund 3’500 Einwohnern und örtlichen Gewerbebetrieben ohne 
zusätzliche Investition bewältigt werden kann. 
Der Einkauf in die ARA Reinach belastet die beiden Gemeinden zusammen mit etwa 3.5 Mio. Franken 
(exkl. MWST). Die definitive Berechnung erfolgt nach Vorliegen der Bauabrechnung im Laufe des 
Jahres 2018. 
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Die Investitionskostenverteilung erfolgt für die bisherigen und die neuen Gemeinden gleichermassen 
nach Massgabe der angeschlossenen Einwohner per 31. Dezember 2017, wobei auch die relevanten 
Industrie- und grösseren Gewerbebetriebe in den Standortgemeinden berücksichtigt werden. 
 
2.2 Erweiterung der Verbandskanalisation durch die Eigentumsübernahme von Regen 

entlastungsbauten, Pumpwerken und Kanälen aus Gemeindebesitz durch den AOW 
 

Auf Basis des in den Jahren 2013 bis 2016 erstellten generellen Entwässerungsplanes (GEP) für das 
Verbandsgebiet haben Vorstand und Gemeinderäte beschlossen, das Eigentum des Verbandes neu 
einheitlich zu definieren. D.h. alle Regenüberlaufbecken (RÜB) im Verbandsgebiet, die Pumpwerke 
(PW) an den Sammelkanälen sowie die Leitungen ab diesen bis zum nächsten Verbandskanal zur ARA 
bilden neu, zusammen mit den bisherigen verbandseigenen Aussenlagen und Kanälen, die 
Verbandskanalisation. Die sich bisher im Gemeindebesitz befindlichen derartigen Anlagen und 
Leitungen werden per 1. Januar 2019 ins Eigentum des Verbandes übertragen. Die Überschreibung der 
Anlagen erfolgt unentgeltlich. 
Durch eine Zustandsprüfung der zu übertragenden Anlagen und Leitungen wird sichergestellt, dass in 
den übernommenen Anlagen und Kanälen während mindestens zehn Jahren keine grösseren 
Reparaturen oder Sanierungen notwendig werden. Bei der Kontrolle vor der Übernahme festgestellte 
Mängel oder baulich/technisch notwendige Nachrüstungen müssen noch durch die bisherigen Besitzer 
vorgenommen werden. Gemäss Gemeinde-GEP noch fehlende Anlagen sind in Abstimmung mit dem 
Verband durch die dafür zuständigen Gemeinden zu bauen. Sie werden anschliessend dem AOW 
übergeben. Die Kosten dieser Massnahmen gehen zu Lasten der jeweils zuständigen Gemeinden. 
Nach dem Eigentumsübergang liegt die Verantwortung für Betrieb, Unterhalt, künftige Reparaturen und 
Erneuerungen in der Verbandskanalisation beim AOW. Die dafür anfallenden Kosten werden nach 
Kostenteilerreglement den Verbandsgemeinden belastet. 
Die einheitliche Regelung für die Aussenwerke (RÜB/PW) erlaubt deren Anschluss an das neue 
Leitsystem der ARA. Sie werden durch die ARA zentral bewirtschaftet und in gutem Betriebszustand 
gehalten. Bei grösseren Regenfällen kann durch Steuerung der Entleerung eine bessere Auslastung 
und Reduktion des Überlaufs in die Gewässer bewirkt werden. 
Das neue Verbandseigentum ist in den Anhängen 1 und 2 der neuen Satzungen 2019 ausgewiesen, 
das Kostenteilerreglement im Anhang 3 der neuen Satzungen. 
 
3. Was ist neu in den Satzungen 2019? 
 
3.1 Allgemeine Hinweise 
 

Der Verband aargauischer Abwasserreinigungsanlagen (VARA) hat vor kurzem in Zusammenarbeit mit 
dem Kanton Mustersatzungen für die ARA’s erarbeitet. Diese liegen den neuen Satzungen des AOW 
zu Grunde. Der Entwurf der Satzungen 2019 wurde vom Gemeinde-Rechtsdienst der betroffenen 
Kantone Aargau und Luzern vorgeprüft. 
Im Folgenden werden die substantiellen Anpassungen der Satzungen kurz erläutert, rein textliche, 
gesetzliche oder formelle Änderungen werden nicht kommentiert. Der ganze Satzungsentwurf kann bei 
der Gemeinde Rickenbach online unter www.rickenbach.ch abgerufen oder im Anhang der vorliegenden 
Detailbotschaft zur Gemeindeversammlung eingesehen werden. 
 
3.2 Hinweise auf wichtige Änderungen und Neuerungen in verschiedenen Paragraphen 
 

§ 2 Mitgliedschaft 
Durch Fusionen von Luzerner Gemeinden nahm die Zahl der Verbandsgemeinden in den letzten Jahren 
ab, während gleichzeitig die Einwohnerzahlen deutlich zunahmen. 
Neu gehören auch die Gemeinden Gontschwil und Zetzwil mit gegen 3'500 Einwohnern zum 
Abwasserverband Oberwynental, womit dem AOW ab 1. Januar 2019 folgende acht Verbands-
gemeinden angehören: 
- Kanton Aargau: Burg, Leimbach, Gontenschwil, Menziken, Reinach, Zetzwil 
- Kanton Luzern:  Beromünster, Rickenbach 
 

§ 5 Eigentumsverhältnisse 
Der Übersichtplan (Anhang 1 der Satzungen) sowie die Tabelle (Anhang 2 der Satzungen) zeigen das 
neue Verbandseigentum, wie es vorstehend in Pkt. 2.2 im Grundsatz beschrieben und mit den Ge-
meinden vereinbart wurde. 
 

§ 7 Beschlussfassung durch Gemeinden 
Dieser neue Paragraph hält fest, welche den Verband betreffende Beschlüsse durch die Gemein-
deversammlungen zu fassen sind. 
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§§ 8, 11, 12   Vorstand 
Diese Paragraphen ersetzen diverse bisherige und regeln Wahl, Konstituierung, Entschädigung, 
Amtsdauer, Aufgaben des Vorstandes sowie die Vertretung des Verbandes gegen aussen genauer als 
bisher und schaffen eine klare Kompetenzordnung. 
 

§ 9 Geschäftsordnung Vorstand 
Neu wird hier festgelegt, dass es für die Verhandlungsfähigkeit an Vorstandssitzungen der Anwesenheit 
der absoluten Mehrheit der Vorstandsmitglieder und von zwei Dritteln der Gemeindestimmen bedarf. 
Zur Gültigkeit von Vorstandsbeschlüssen ist eine Zweidrittels-Mehrheit der Gemeindestimmen 
notwendig. 
 

§ 10 Gemeindestimmen 
Neu beträgt die Summe der Stimmrechte aller Verbandsgemeinden zusammen 100 Prozent (bisher 
50 Prozent). Sie wurden im Verhältnis der per 31. Dezember 2017 erhobenen Anzahl angeschlossener 
Einwohner der Verbandsgemeinden festgelegt. 
 

§ 13 Kontrollstelle 
Neu ist vorgesehen, dass eine ausgewiesene externe Revisionsfirma mit der Rechnungsprüfung des 
AOW beauftragt wird. 
Die interne Kontrollstelle bleibt bestehen. Sie besteht aus drei von den Gemeinden delegierten 
Mitgliedern. Sie stützt sich auf den Bericht der externen Prüfung ab. Das Schwergewicht ihrer Prüfung 
liegt in der Kontrolle der Budgeteinhaltung, der Umsetzung der Vorstandsbeschlüsse durch die 
Geschäftsführung, Überprüfung von Geschäftsprozessen usw. 
 

§§ 14 – 15   Geschäftsführung und Werksleitung 
Neue Paragraphen regeln Pflichten, Aufgaben und Veranwortung von Geschäftsführung und 
Werksleitung. Sie schaffen klare Zuständigkeiten im Verband und im betrieblichen Ablauf. 
 

§§ 16 – 17   Referendum, Initiativrecht und Auskunftsrecht 
Hier sind die gesetzlich vorgeschriebenen Rechte der Stimmberechtigten beschrieben. 
 

§ 21 Beschaffung der finanziellen Mittel 
Wie bisher kennt der AOW keine langfristige Eigenfinanzierung. Der Verband beschafft sich die Mittel 
für den laufenden Betrieb und die Investitionen bei den angeschlossenen Gemeinden. 
 

§ 22 Kostenverteilschlüssel 
Der Grundsatz der verursachergerechten Kostenverteilung auf die Verbandsgemeinden bleibt 
unverändert. Die Art der Kostenschlüsselung auf die Gemeinden sind im Kostenteilerreglement (Anhang 
3 der Satzungen) festgelegt. Sie basiert auf einer genauen Kostenrechnung für den Betrieb. Der 
Verteilung werden jeweils die Einwohnerzahlen per 31. Dezember des abgeschlossenen 
Betriebsjahres, der aktuelle Stand der Starkverschmutzer sowie die gemessene Belastung durch die 
relevanten Industriebetriebe zu Grunde gelegt. 
Aufgrund der in Punkt 2.2 beschriebenen neuen Gleichstellung aller Gemeinden bei der Verbands-
kanalisation entfallen die in § 18 der Satzungen von 2008 festgeschriebenen Prozentsätze für die 
Betriebskostenverteilung. 
 
4. Antrag der sechs bisherigen Verbandsgemeinden und der beiden beitrittswilligen 

Gemeinden an die jeweilige Gemeindeversammlung 
 
Der Abwasserverband hat zusammen mit den angeschlossenen Gemeinden in den letzten Jahren mit 
grossen Investitionen ihre Kläranlage im Reinacher Moos auf den neuesten technischen Stand 
gebracht. Die Region darf auf Pionierleistungen stolz sein wie: Ozonung und Filterung zur Elimination 
von Mikroverunreinigungen im Abwasser, Biogaseinspeisung ins Erdgasnetz, Wärmerückgewinnung 
aus dem Abwasser zur Beheizung von Anlagen und Gebäuden sowie Schlammtrocknung zur 
namhaften Reduktion (ca. 80 %) der Schlammtransporte in die Verbrennungsanlagen. 
Die ARA Reinach gilt momentan als eine der schweizweit modernsten Kläranlagen und findet das 
Interesse zahlreicher Fachleute. Die Abrundung des Verbandseigentums durch Vereinheitlichung der 
Verbandskanalisation von Neudorf bis Gontenschwil sowie die zentrale Bewirtschaftung aller 
Aussenwerke tragen zusätzlich zur Verbesserung der Wasserqualität der Wyna bei. 
Zwei weitere Gemeinden der Region treten dem AOW bei und leiten ab 2019 das Abwasser in die ARA 
Reinach ein. Auch sie profitieren von der hohen Reinigungsqualität und dies erst noch bei deutlich 
niedrigeren Betriebskosten pro Einwohner. 
Die neuen Satzungen bilden die Realität des Verbandes ab und schaffen die Voraussetzungen, den 
heute gut aufgestellten Abwasserverband auch in Zukunft erfolgreich führen zu können. 
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Alle sechs bisherigen Verbandsgemeinden sowie die zwei beitrittswilligen Gemeinden Gontenschwil 
und Zetzwil beantragen an ihrer Gemeindeversammlung die Annahme der Statuten 2019 des AOW – 
Abwasserverband Oberwynental. 
 
Siehe Anhang: Statuten 2019, Abwasserverband Oberwynental - AOW 
 
 
Antrag 
 

Der Gemeinderat beantragt, die neuen Satzungen des Abwasserverbandes Oberwynental, Reinach 
AG, mit Gültigkeit ab 01. Januar 2019, zu genehmigen. 
 
 
 
 
 
 
 
GEMEINDERAT RICKENBACH 
 
 
 
 
 
 
 

Verabschiedet an der Gemeinderatssitzung vom 01.05.2018 


